
Nachdem sich in den stärker gegliederten Volksschulen des Großherzogtums
das Bedürfnis einer Erweiterung des daselbst gebrauchten Vaterländischen Lese—
buchs von Bräunlich, III. Teil, herausgestellt hat, und dieses Bedürfnis in
letzter Zeit besonders dringlich durch den Umstand geworden ist, daß das in der
obersten Klasse solcher Schulen annoch benutzte Lauckhardsche Lesebuch im
Buchhandel vergriffen ist, hat die Verlagsbuchhandlung von H. Böhlau in
Weimar in unserem Auftrage eine besondere Ausgabe des Vaterländischen
Lesebuchs für

die Oberklassen gegliederter Volksschulen
veranstaltet.

Dieses neue Lesebuch, dessen 1. Abteilung für den 5. und 6., dessen 2. Ab—
teilung aber für den 7. und 8. Schülerjahrgang der fünf- und mehrklassigen
Schulen bestimmt ist, soll nunmehr von Ostern 1886 ab zunächst in der dem
5. Jahrgange entsprechenden Klasse der genannten Schulgattung zur Einführung
kommen und so fort in jedem folgenden Jahre, so daß die Einführung mit
Ostern 1889 ihren Abschluß erhält.

Da aber die Einrichtung getroffen wurde, daß sämtliche im Vaterländischen
Lesebuche von Bräunlich, III. Teil, enthaltenen Lesestücke auch in der neuen
Ausgabe für die Oberklasse gegliederter Schulen Aufnahme gefunden haben, so
soll es gestattet sein, bis Ostern 1890 noch das Bräunlichsche Lesebuch, III. Teil,
daneben zu verwenden, während bei Neuanschaffung seitens der Schüler
lediglich die in Rede stehende neue Ausgabe zugelassen werden darf.

Für die untersten, dem 1. bis 4. Schülerjahrgange entsprechenden Klassen
der stärker gegliederten Schulen bewendet es dagegen bei der ferneren Benutzung
des Vaterländischen Lesebuchs, 1I. und II. Teils.

Vorstehende Verordnung findet auch Anwendung auf diejenigen Volks—
schulen, in welchen bisher nicht das Bräunlichsche Vaterländische Lesebuch, sondern
ein anderes in Gebrauch war.

Weimar, den 21. Oktober 1885.

Graßherzoglich Sächsisches StaatsMinisterium,
Departement des Großherzoglichen Hauses und des Kultus,
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